
527 d_er Beilaßen ~u den stenoe;rephi-::_chen Pr~~ols..,?llen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des AU,S3ch.usses für aUSI/värtige Angelegenheiten 

und wirtschaftliche Integration 

über deL. Eeschluß des Nation2.lrates vom 3. IVJärz 1971 , 

betreffend eine Erklärung der Republik Österreich gemäß 

Artikel 3-6 Absatz 2 des Statuts des Internationalen Ge-

VJi t d,er vorliegenden Erklärung untervrirft sich Öster-

reich unter der Voraussetzlmg der Gegensei tigkeit der 

generellen obligatorischen Kompetenz de::,; Internationalen 

Gerichtshofes in allen Rechtsstreitigkeiten, soweit sie 

sOvJie im ZUs81TL'T!en11ang damit \Jiedergutmachungsansprücbe be-

treffen. Die Erklärung wird zunächst f~r die Dauer von 5 
Jahren a-ögegeben und kaDL do.nach CLUTCh ein(~ geE';E:Ilteilige 

kläruLg widerrufen oder abgeiindert v:erc1en.Auf GrUIJ,cl eines 

Vorbehalts wird sich die Erkl~rung nur alif soJ.che Strcitf~lle 

bezie}len, für deren bindende und endgültige Beilegung auf 

anc.erem vJege nicht bereits \Torsorge getrofferl\:ur.:le oder ':'ird. 

Dem Hationalrat erschien bei cie:c Gene~m\i;j:;un~~ der vor-

liegenden Erklärung die ZrlEtssung einee; besonderen Bundesge­

setzes im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur tJoerführung des 

VertragsirL"I-:lal tes in d:Le innerstaatliche Rechtsordnung nicht 

er.forderlich. 

scllaftliche Integration hat die gegenst~ndliche Vorlage in 

seiner Sitzung vom 2:3. 1iä1:':;-:, '1971 in V·:;rhandlung gezogen unJ. 

einstimmig beschlosf)en~ dcm Hohen E8.l1[3f.) zu empfeh:Len, keifJell 

Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis~~eine::.~' Beratung stellt somit der .:C,1.E'Scrruß 

für auswärtige Angelegenheiten und wirtschaftliche Integration 

den Antra~. 6er Bundesrat wolle beschließen: __ ~~I 

6/' 

527/BR der Beilagen - Ausschussbericht BR (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 3Q I1ärz 

1971 , betreffend eine Erklärung der Republik Österreich 

gemäß Artikel 36 Absatz 2 des Statuts des Internationalen 

Gerichtshofes, wird kein Einspruch erhoben. 

G 0 e s s 

Berichterstatter 

\-lien, am 23. rilärz 1971 

Ing. G u gIb erg e r 

Obmann 
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